
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/3/9 4Ob240/98t,
3Ob147/07z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1999

Norm

EO §78

EO §378 C

ZPO §477 Abs1 Z9 D9

Rechtssatz

Werden demnach nach der ersten Entscheidung über den Sicherungsantrag neue Bescheinigungsmittel für das

Sicherungsverfahren vorgelegt, so sind sie nach einer Aufhebung der ersten Entscheidung als nach § 477 Abs 1 Z 9 ZPO

nichtig bei der neuerlichen Entscheidung zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

4 Ob 240/98t

Entscheidungstext OGH 09.03.1999 4 Ob 240/98t

3 Ob 147/07z

Entscheidungstext OGH 13.07.2007 3 Ob 147/07z

Ähnlich; Beisatz: Nach Aufhebung der ersten Entscheidung wegen Nichtigkeit iSd §477 Abs 1 Z9 ZPO sind neues

Vorbringen und neue Beweismittel zulässig. (T1); Beisatz: Hier: Exekutionsverfahren. (T2)
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